
Adrian Keller 
Präsident 

 

Aarg. Verband 
für Zivilstandswesen 

www.gemeinden-ag.ch 
 

 

 

Aarg. Verband für Zivilstandswesen   Tel.              061/835 52 86 
Adrian Keller, Präsident   adrian.keller@rheinfelden.ch 
c/o Stadt Rheinfelden   
Regionales Zivilstandsamt 
4310 Rheinfelden 

 

 

 

Protokoll der 94. Jahresversammlung (Schriftliche Durchführung) 

 

Der Abstimmung gingen das Informationsmail vom 02. Juli 2020 und das Informationsschreiben mit 

Stimmzettel (Versand per Email) vom 31. August 2020 voraus. Die Schreiben liegen mit allen Beilagen in 

Papierform dem Protokoll bei. 

 

 

Zusammenfassung der schriftlichen Abstimmung – Resultat: 

 

Zahl der Stimmberechtigten: 69 

Absolutes Mehr: 35 

Eingegangene Stimmzettel bis 10.09.2020: 48 

Davon gültig: 48 

Nach dem 10.09.2020 eingegangene Stimmzettel (ungültig) 4 

 

Resultat der Abstimmung 

 

JA-Stimmen 
NEIN-

Stimmen 
Enthaltungen 

Willst Du dem Jahresbericht des Präsidenten 

2019/2020 zustimmen? 
48 0 0 

Willst Du dem Protokoll der letzten 

Jahresversammlung 2019 zustimmen? 
48 0 0 

Willst Du der vorliegenden Jahresrechnung 

2019 des Aarg. Verbands für Zivilstandswesen 

zustimmen? 

48 0 0 

Willst Du dem Revisorenbericht 2019 

zustimmen? 
47 0 1 

Willst du dem unveränderten Jahresbeitrag von 

CHF 100.00 zustimmen? 
48 0 0 

Willst Du dem vorliegenden Budget 2021 des 

Aarg. Verbands für Zivilstandswesen 

zustimmen? 

48 0 0 

Willst Du dem Antrag auf Statutenänderung (Art. 

3a (neu); Art. 15 (Ergänzung)) zustimmen? 
48 0 0 

 

Feststellungen / Beschlüsse der Jahresversammlung: 

 Der Jahresbericht des Präsidenten wurde genehmigt. 

 Das Protokoll der Jahresversammlung 2019 wurde genehmigt. 

 Die Jahresrechnung 2019 wurde genehmigt. 



 

 

 Der Revisorenbericht 2019 wurde gutgeheissen. 

 Der Jahresbeitrag bleibt unverändert bei CHF 100.00. 

 Das Budget 2021 und damit der Beitritt zur neuen GmbH „Fit4Digital“ mit einer Stammeinlage von CHF 

1‘000.00 wurde gutgeheissen. 

 Die Statutenänderungen (Art. 3a (neu); Art. 15 (Ergänzung)) wurden mit folgendem Wortlaut 

angenommen und sind demnach per 10. September 2020 in Kraft: 

 

Art. 3a Beteiligung an Organisationen  

a) Der Verband kann sich im Rahmen seines Zwecks an privatrechtlichen Unternehmungen, an 

Stiftungen und an weiteren Organisationen beteiligen. 

b) Eine Beteiligung setzt die Zustimmung der nächstfolgenden Jahresversammlung voraus. 

 

Art. 15 Aufgaben 

Der Vorstand vertritt den Verband gegen aussen und besorgt sämtliche Verbandsgeschäfte, soweit sie 

nicht der Generalversammlung vorbehalten sind. 

Ihm obliegt namentlich die Einberufung der Generalversammlung unter Bekanntgabe von Ort, Zeit und 

Traktanden. 

Er stellt allfällige Wahlvorschläge für den Vorstand und die Rechnungsrevisoren des Verbandes auf. 

Der Vorstand hat das Recht, zur Vorberatung wichtiger Fragen Spezialkommissionen zu ernennen und 

Experten beizuziehen. 

Der Vorstand ist zuständig für die Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmungen, 

an Stiftungen und an weiteren Organisationen, soweit sie zur Erreichung des Vereinszwecks beitragen. 
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